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ANSCHRIFT 

Rechtsanwalt David Andreas Köper 
Dehnhaide 127 
22081 Hamburg 

 
BÜROZEITEN 
Mo.-Do. 

09.30  13.00 Uhr 
und 
14.00  18.00 Uhr 

Freitags geschlossen 
 
BANKVERBINDUNG 

 
 

 

 
 

 

KONTAKT 
Telefon: (040) 75 11 85 00 
Telefax: (040) 75 11 85 01 

E-Mail: 
kontakt@rechtsanwalt-koeper.de 
Webseite: 

www.rechtsanwalt-koeper.de 
Hamburg, den 

 
 16.05.2018 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 DK06 
 Lebensversicherung AG 

Sparte Berufsunfähigkeit - Personalbesetzung Leistungsabteilung 
Frau , Versicherungsnummer  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der vorbezeichneten Angelegenheit zeige ich an, dass mich Frau , 

, mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Inte-

ressen beauftragt und bevollmächtigt hat. Eine Kopie der Vollmachtsurkunde 

(Anl. 1) füge ich zu meiner Legitimation bei. 

 

Ich nehme Bezug auf das o.g. Versicherungsverhältnis und erhebe hiermit na-

mens und kraft Vollmacht meiner Mandantin 

 

B e s c h w e r d e 

 

wegen Nichtbearbeitung eines Leistungsantrags und beantrage, 

 

Maßnahmen nach § 298 Abs. 1 VAG zu treffen. 

 

B e g r ü n d u n g : 

 

Gegenüber Erstversicherungsunternehmen, den Mitgliedern ihres Vorstands so-

wie sonstigen Geschäftsleitern und den die Erstversicherungsunternehmen kon-

trollierenden Personen kann die Aufsichtsbehörde nach § 298 Abs. 1 VAG1 alle 

Maßnahmen ergreifen, die geeignet und erforderlich sind, um Missstände zu 

                                                           
1 Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), zuletzt geän-
dert am 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) . 
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vermeiden oder zu beseitigen. Ein Missstand ist jedes Verhalten eines Versiche-

rungsunternehmens, das den Aufsichtszielen des § 294 Absatz 2 widerspricht. 

Missstände sind auch Schwächen oder Mängel, die die Aufsichtsbehörde im Rah-

men des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens festgestellt hat. 

 

Nach § 294 Abs. 2 überwacht die Aufsichtsbehörde den gesamten Geschäftsbe-

trieb der Versicherungsunternehmen im Rahmen einer rechtlichen Aufsicht im 

Allgemeinen und einer Finanzaufsicht im Besonderen. Sie achtet dabei auf die 

Einhaltung der Gesetze, die für den Betrieb des Versicherungsgeschäfts gelten, 

und bei Erstversicherungsunternehmen zusätzlich auf die ausreichende Wahrung 

der Belange der Versicherten.  

 

Vorliegend sind die Belange der Versicherten nicht ausreichend gewahrt. Es be-

steht Grund zu der Annahme, dass die zuständige Leistungsabteilung der 

 Lebensversicherung AG personell eklatant unterbesetzt ist. 

 

Mit Einschreiben vom 01.2018 übersandte die Versicherte der  

Lebensversicherung AG die zur Leistungsprüfung aus einer Berufsunfähigkeits-

versicherung notwendigen Formulare.  

 

Beweis: 

 

 

Hierauf folgte keine Reaktion der Lebensversicherung AG. 

 

Mit Telefonanruf vom 22.03.2018 erkundigte sich der Unterzeichner nach dem 

Sachstand der Antragsbearbeitung. Der Gesprächspartner der  Le-

bensversicherung AG teilte mit, das Schreiben vom .01.2018 sei eingegangen, 

es liege auf dem Tisch des zuständigen Sachbearbeiters, dieser sei leider noch 

nicht zur Bearbeitung gekommen, werde sich aber umgehend melden. 

 

Beweis: 

 

 

Entgegen der Ankündigung folgte keine Reaktion der Lebensversi-

cherung AG. 

 

Mit Schreiben vom .04.2018 forderte die Versicherte die Lebens-

versicherung mit Fristsetzung zum 20.04.2018 zur Leistung, insbesondere zu 

Abschlagszahlungen nach § 14 Abs. 2 VVG auf. 

Schreiben vom 01.2018, in Kopie anbei. Anlage B 1  

Telefonnotiz vom 22.03.2018, in Kopie anbei. Anlage B 2 
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Beweis: 

 

 

Hierauf folgte keine Reaktion der Lebensversicherung AG. 

 

Die Versicherte ist auf die versicherten Berufsunfähigkeitsleistungen dringend 

angewiesen, von daher ist nunmehr Beschwerde geboten. 

 

Der Vorstand des Erstversicherungsunternehmens ist dafür verantwortlich, dass 

die für die Bearbeitung von Leistungsanträgen zuständigen Abteilungen personell 

zureichend ausgestattet sind, um Leistungsanträge der Versicherten in zumutba-

rer Zeit zu bearbeiten und zu bescheiden.  

 

Es wird angeregt, die  Lebensversicherung AG nach § 305 Abs. 1 Nr. 

1 VAG um Auskunft zu ersuchen über die durchschnittliche Bearbeitungsdauer 

von Leistungsanträgen in der Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung sowie den 

fallzahlbezogenen Personalschlüssel zur Antragsbearbeitung. 

 

Dass die Lebensversicherung auf einen Leistungsantrag innerhalb 

eines Zeitraums von 4 Monaten in keiner Weise reagiert, nicht einmal eine Ein-

gangsbestätigung versendet, ist hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkt für 

gravierende Missstände i.S.v. § 298 Abs. 1 Satz 2 VAG. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

David Andreas Köper 

- Rechtsanwalt - 
 

 
  

Schreiben vom .04.2018, in Kopie anbei. Anlage B 3 


	



